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SCHIEDSSPRUCH ZWISCHEN HAUPTMANN HIERONYMUS RIGERT VON SCHWYZ

UND HAUPTMANN BEAT JAKOB KNOPFLI VON ZUG WEGEN
EINER GEMEINSAMENKRIEGSRECHNUNG

Da zwischen den beiden Obgenannten wegen einer gemeinsamen Kriegs¬
rechnung Streit "̂ entstand , wurde dieser mit Hilfe von Schieds¬
richtern wie folgt beigelegt:
[1 . ] Hauptmann Rigert bleibt Hauptmann Knopfli 3500 Fr . schuldig.

Den halben Teil davon soll Hauptmann Knopfli dieses Jahr
aus den ersten Hauptmann Rigert zustehenden Zahlungen be¬
ziehen , die andere Hälfte soll er im kommenden Jahr erhal¬
ten.



[2 . ] Sofern an Assignationen Mangel wäre , so dass Hauptmann

Knopfli daraus nicht bezahlt werden könnte , soll Haupt¬

mann Rigert weiterhin sein Schuldner bleiben.

[3 . ] Die Zahlungen der drei ersten Monate des Jahres 1652 sollen

Hauptmann Rigert , die der restlichen neun Monate laut ihrer

Uebereinkunft mit gleichem Nutzen und Schaden beiden gehö¬
ren .

Durch diesen Schiedsspruch sollen die Differenzen gänzlich be¬

seitigt sein , wobei jeder je ein gleichlautendes Dokument erhält.

Schiedsrichter : Wolf Dietrich Reding , Pannerherr ; Beat II . Zur¬
lauben .

1) vgl . Zuvlauben/HM 8,114

Konzept von Beat II . Zurlauben
AH 10 , 137
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